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§ 40 Wr. KAG § 40
 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

(1) Die Leichen der in ö3entlichen Krankenanstalten verstorbenen Patientinnen und Patienten sind zu obduzieren,

wenn die Obduktion sanitätspolizeilich oder strafprozessual angeordnet worden oder zur Wahrung anderer

ö3entlicher oder wissenschaftlicher Interessen, insbesondere wegen diagnostischer Unklarheit des Falles oder wegen

eines vorgenommenen operativen Eingri3es, erforderlich ist. Als Leichen gelten auch nicht lebendgeborene

Leibesfrüchte sowie Leichenteile.

(2) Liegt keiner der im Abs. 1 erwähnten Fälle vor und hat der Verstorbene nicht schon bei Lebzeiten einer Obduktion

zugestimmt, so darf eine Obduktion nur mit Zustimmung der nächsten Angehörigen vorgenommen werden.

(3) Über jede Obduktion ist eine Niederschrift aufzunehmen, die der Krankengeschichte anzuschließen und gemäß

§ 17 Abs. 2 zu verwahren ist.

(4) Die Obduktionsniederschrift hat außer den zur Feststellung der Person des Obduzierten erforderlichen Angaben

die pathologischen Befunde an der Leiche und die Todesursache zu enthalten. Die Niederschrift ist vom

obduzierenden Arzt zu fertigen.
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